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fi ehlt Kanzleien, mit denen sie zusam-
menarbeitet, ohne darauf hinzuwei-
sen, dass der Versicherungsnehmer 
das Recht hat, einen Rechtsanwalt 
seiner Wahl und seines Vertrauens 
auf Kosten des Rechtsschutzversiche-
rers zu beauftragen.

Eberhardt:
Ich befürchte, Sie haben nicht die kor-
rekten Schreiben unseres Hauses vor 
Augen. Alle derartigen Schreiben be-
ginnen mit der Klarstellung, dass der 
Kunde das Recht auf freie Anwalts-
wahl hat. Aber um es kurz zu ma-
chen: Diese Schreiben sind nicht in 
Stein gemeißelt und ich würde mich 
über konkrete Verbesserungsvor-
schläge der Anwaltschaft, zum Bei-
spiel durch Ihre Kammer, Herr Dr. 
van Bühren, sehr freuen.

walt sagt, da sehe er geringe Erfolgs-
aussichten, und Ihr Kunde ist anderer 
Rechtsauffassung. Dann ist es natür-
lich für den Kunden wichtig, einen ei-
genen Anwalt zu haben, der außer-
halb Ihres Einfl ussbereiches steht.

Eberhardt:
Ich gebe Ihnen hier Recht und kann 
Ihren Einwand nur durch ein glaub-
würdiges Verfahren entkräften. Ich 
meine daher, dass wir mit unseren ob-
jektivierbaren Qualitätskriterien schon 
einiges getan haben, um den Eindruck 
von „Einfl ussbereichen“ abzubauen. 
Zudem sagen die Statistiken, dass in 
den letzten drei Jahren die Deckungs-
streitigkeiten massiv zurückgegan-
gen sind. Auch die Kundenbeschwer-
den sind zurückgegangen, ebenso die 
Beschwerden beim Ombudsmann, 
zumindest, was unser Haus betrifft.

Moderator:
Ihr Geschäftsmodell der Assistance 
für Konfl iktlösungen sieht nicht nur 
die telefonische Erstberatung und die 
Anwaltsempfehlung für das streitige 
Verfahren vor, sondern auch das An-
gebot der Mediation. Wir haben be-

reits kurz darüber gesprochen, aber 
ich möchte noch einmal darauf zu-
rückkommen. Sie, Herr Dr. Eberhardt, 
haben gesagt, dass bei der HUK- 
COBURG-Rechtsschutzversicherung 
die Mediatoren grundsätzlich Anwäl-
te sind. Die Frage in die Runde: Was 
heißt denn in diesem Zusammenhang 
gerichtsnahe Mediation?

van Bühren:
In Köln haben wir die gerichtsnahe 
Me diation auch durch Anwälte durch-
gesetzt. Das sogenannte Kölner Mo-
dell sieht vor, dass nach Einreichung 
einer Klage eine Mediation durch ei-
nen unbeteiligten Anwalt angeboten 
wird und nicht etwa durch einen rich-
terlichen Mediator. 

Eberhardt:
Wir haben die außergerichtliche, die 
gerichtsnahe und die gerichtsinterne 
Mediation. Die Masse der Fälle befi n-
det sich jedoch unterhalb der gericht-
lichen Schwelle, und hier setzt unser 
Modell an. 

Schily:
Ein anderes Feld für eine hilfreiche 
Mediation sehe ich bei den Hartz-IV-
Prozessen. Die Prozesslawinen, die 
hier entstanden sind, halte ich für ein 
Riesenproblem. Ich denke, wir sind bei 
einem Punkt nahe beieinander: Für 
eine vernünftige Mediation braucht 
man juristische Fachkenntnisse.

Beckstein:
Wie sieht im Fall der Mediation das 
Verhältnis zu den Schlichtungsstellen 
aus? Und zum Ombudsmann?

Eberhardt:
In Fällen, in denen der Ombudsmann 
angerufen wird, haben wir keine Mög-
lichkeit für Mediation, zumal es sich 

Schily:
Ich bin skeptisch bei Telefonberatun-
gen. Ich möchte dem Mandanten ge-
genübersitzen und seine Unterlagen 
sehen. Ein anderes Problem, das ich 
sehe, sind die Streitigkeiten um die 
Deckungszusage. Ihr Kunde kommt 
mit einem Problem zu Ihnen, Ihr An-
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hier regelmäßig um Fragen nach dem 
Leistungsumfang des Produkts han-
delt, in denen das Verhältnis des Versi-
cherers zum Kunden im Vordergrund 
steht. Auf die Institution des Ombuds-
mannes für Versicherungen und für 
die private Krankenversicherung wei-
sen die Versicherer standardmäßig in 
ihren Bedingungswerken hin. 

Moderator:
Wie sieht es mit den weiteren Eigen-
schaften eines Mediators aus? Wie 
wichtig ist zum Beispiel Lebenserfah-
rung? Ist der juristische Sachverstand 
wichtiger?

Beckstein:
Die Kombination von beidem. Aber 
ohne juristische Fachkenntnisse ist 
eine erfolgreiche Mediation sicher 

Eberhardt:
Unabdingbar: Soziale Kompetenz.

Schily:
Ich stimme dem zu, die erste Kompe-
tenz, die ein Mediator haben muss, ist 
Kommunikation. Das bedeutet auch 
die Fähigkeit, sich in die jeweiligen 
Positionen hineinzuversetzen, und 
zwar nicht nur aus der juristischen 
Perspektive, sondern empathisch, 
um die jeweiligen Chancen und 
Nachteile herausstellen und vermit-
teln zu können.

Beckstein:
Er muss Grundsatzfragen auf kleine 
pragmatische Kompromisse runter-
brechen können. 

Eberhardt:
Bei der Frage der Ausbildung sind wir 
uns offenbar weitgehend einig. Ein 
Anwalt ist zwar nicht automatisch ein 
guter Mediator, die „anwaltliche Zu-
satzausbildung“ befähigt den Media-
tor aber, die rechtliche Dimension des 
Falles richtig einzuschätzen. Bei der 
Ausbildung der Mediatoren bestehen 
in Deutschland hingegen große Un-

terschiede. So werden Wochenend-
seminare zu 20 Stunden angeboten, 
aber auch Monatsseminare zu 350 
Stunden. Eine fundierte Ausbildung, 
die den Mediatoren das richtige In-
strumentarium vermittelt, ist ent-
scheidend für eine erfolgreiche Me-
dia tion.

Schily:
Um noch einmal auf die Qualifi kation 
des Mediators zurückzukommen. Die 
Ankerkompetenz muss die Basis des 
Anwaltsberufs sein. Die juristische 
Aus bildung ist das Gerüst, hinzukom-
men muss die kommunikative Bega-
bung.

Moderator:
Zusatzfrage des Nichtjuristen: Wie ist 
es denn mit der Rechtssicherheit? Hat 
das Ergebnis des Mediationsverfah-
rens Bestand vergleichbar einem 
 Urteil?

Eberhardt:
Die Vollstreckbarkeit des Mediations-
ergebnisses dürfte mittlerweile zu-
friedenstellend gelöst sein. Aber es 
gibt noch offene Fragen, die leider 
auch ein aktueller Gesetzentwurf 
nicht klärt: So fehlt darin immer noch 
eine Regelung zur Verjährungsunter-
brechung. Außerdem wird darin die 
gerichtsnahe Mediation bevorzugt. 
Der Richtermediator wird gegenüber 
den Anwälten einseitig privilegiert, 
das ist ein weiterer Schwachpunkt. 
Und schließlich sagt das neue Gesetz 
nichts zur Ausbildung des Mediators, 
sondern spricht lapidar von einer ge-
eigneten Aus- und Fortbildung. Ich 
bin aber der Auffassung, wir sollten 
hier nicht auf den Gesetzgeber 
schimpfen, sondern initiativ über ein 
Zertifi zierungsmodell nachdenken, 
zum Beispiel mit den unabhängigen 

nicht möglich. Es müssen sehr kom-
munikative Menschen sein, die in der 
Lage sind, Menschen zu bewegen, 
über das zu reden, was sie bewegt. 
Die Lebenserfahrung spielt da eine 
geringere Rolle, vielleicht ist sie bei 
dem einen oder anderen sogar hin-
derlich.
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IHKs als Zertifi zierungsstelle, die ja 
über exzellente Ausbildungserfah-
rung verfügen. 

Schily:
Was die gerichtsnahe Mediation an-
geht, da teile ich eindeutig die Ansicht 
des Anwaltvereins, das sollte Sache 
der Anwälte sein.

Beckstein:
Das sehe ich etwas differenzierter. 
Das Justizministerium hat bei der 
Frage der Akzeptanz der Richter als 
Güterichter und gerichtsnahe Media-
toren darauf hingewiesen, dass die 
Versuche in Bayern auch sehr erfolg-
reich waren. Die Erledigungsquote 
liegt hier auch bei etwa 63 Prozent, 
Sie sprachen vorhin ja von 60 Pro-
zent. Ein anderer Aspekt im Hinblick 
auf die vorgeschriebene Vertraulich-
keit der Mediation: Wenn ein Richter 
als Mediator eingesetzt wird, wie ver-
hält er sich in diesem Fall in Bezug auf 

seine Pfl icht, alles, was dort bespro-
chen wird, der Kammer beziehungs-
weise dem Senat vorzulegen? Dieses 
Vorgehen ist eine feste Regel. Das Ge-
bot der Vertraulichkeit wäre bei ei-
nem Richtermediator nicht gegeben, 
auch wenn der streitentscheidende 
Richter ein anderer ist. 

Moderator:
Stichwort Überlastung der Justiz: 
Gibt es genügend gute Mediatoren für 
die Rechtsschutzunternehmen?

Beckstein:
Juristen gibt es sicher nicht zu wenige. 
Und die Bereitschaft, dass gute Juris-
ten sich für ein bestimmtes Feld enga-
gieren, ist dann sicher höher, wenn 
ein gewisser wirtschaftlicher Anreiz 
dahintersteht.

Schily:
Bei all Ihren Qualitätskriterien, Herr 
Dr. Eberhardt, was, wenn der materi-

elle Anreiz fehlt? Was verdient ein 
Mediator bei Ihnen?

Eberhardt:
Das hängt vom Aufwand ab, der 
nicht pauschal in allen Fällen gleich 
vergütet wird. Die Vergütung stei-
gert sich zum Beispiel je nach Kom-
plexität und Dauer des Mediations-
verfahrens und abhängig davon, ob 
es in eine Präsenzmediation einmün-
det. Wichtig ist dabei, die HUK- 
COBURG deckelt diese Kosten we-
der nach Häufi gkeit noch Höhe der 
dadurch verursachten Kosten und 
privilegiert den Mediationsversuch 
durch eine Nichtrückstufung des 
Kunden. Hier zeigt sich, welch wich-
tige Rolle die Rechtsschutzversi-
cherer bei der Etablierung alterna-
tiver Streitschlichtungsverfahren in 
Deutschland haben können.

van Bühren:
Mediation ist sicher eine gute Sache. 
Ich befürchte jedoch auch weiterhin, 
dass die von Ihnen angebotene Media-
tion in erster Linie der Umgehung des 
Rechtsdienstleistungsgesetzes und der 
gesetzlich garantierten freien Anwalts-
wahl dient. 

Eberhardt:
Wir stehen für Vertrauensbildung 
durch Transparenz. Das ist ja auch der 
Sinn dieses Gesprächs. Unser Ge-
sprächsangebot an alle an der Kon-
fl iktlösung Beteiligten gilt natürlich 
weiterhin und unabhängig von dieser 
Runde hier.

Moderator:
Wollen wir das als Schlusswort neh-
men? Ich denke, es ist sehr, sehr viel 
zu dem Thema gesagt worden. Vielen 
Dank in die Runde.

�
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Sie möchten mehr über das GOSLAR INSTITUT erfahren 
oder interessieren sich für Informationsmaterial?

E-Mail:

info@goslar-institut.de

Telefon:

+49 (0) 5321 33 99 61

Telefax:

+49 (0) 5321 33 99 75
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Kunden der HUK-COBURG-Rechtsschutzversicherung schätzen die 
günstigen Tarife und den schnellen Service im Schadenfall – und 
deren Anwälte die gute Zusammenarbeit mit uns. Damit nicht genug:
Gemeinsam mit unserem Anwalts- und Mediatorennetzwerk arbeiten
wir ständig daran, noch besser zu werden.

Außerdem gehört die Mediation zum festen Bestandteil unserer
Leistungen. Deshalb unterstützen wir auch die Europa-Universität
Viadrina in der Forschung zur Konfliktlösung und bieten unseren
Kunden Mediation als Leistung des Rechtsschutzversicherers in 
geeigneten Fällen aktiv an.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, dann fragen Sie!

Telefon: 09561 962089, E-Mail an: presse@huk-coburg.de

Mehr als 1,7 Millionen zufriedene
Kunden sprechen für uns
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